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Generalversammlung 2007: Information Namensänderung  
 
Ablauf der Abstimmungen 
 
Traktandum 2 
1. Eintretensabstimmung 
2. Information 
3. Offene Diskussion 
4. Abstimmung neuer Name nach Gruppe. Jeder Stimmberechtigte hat pro Abstimmungsrunde 

genau eine Stimme. Pro Abstimmungsrunde fällt die Gruppe mit den wenigsten Stimmen weg. 
Handelt es sich dabei um mehrere Gruppen, wird die Abstimmung für diese wiederholt. 

5. Abstimmung über neuen Namen aus der gewählten Gruppe. Gleiches Vorgehen wie oben. 
 
Traktandum 5 
6. Schlussabstimmung: OLG Balsthal-Gäu oder „neuer Name“ 
 
Gemäss Art. 10 der Statuten gelten bei den Abstimmungen die folgenden Regeln: 
Alle anwesenden Aktiv- und Ehrenmitglieder sind stimmberechtigt. Abstimmungen erfolgen offen. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der/die 
Präsident/in. 
 
Namen 
 
Die Generalversammlung kann über die folgenden Gruppen und Namen abstimmen: 
 

Kurzbez. Name   Kurzbez. Name 
Gruppe 1     Gruppe 3   
OLG Olten Orientierungslaufgruppe Olten   OL Regio Olten Orientierungslauf Regio Olten 
OLV Olten Orientierungslaufverein Olten   OL Region Olten Orientierungslauf Region Olten 
OVO Orientierungslaufverein Olten       
OLC Olten Orientierungslaufclub Olten   Gruppe 4   
OL Olten Orientierungslauf Olten   OLG Froburg Orientierungslaufgruppe Froburg 
      OLG Belchen Orientierungslaufgruppe Belchen 
Gruppe 2     OLG Born Orientierungslaufgruppe Born 
OLten Orientierungslauf Olten       
OL-TEN Orientierungslaufgruppe Olten   Gruppe 5   
OL10 Orientierungslauf Olten   OL Tripolaar Orientierungslauf Tripolaar 
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Umsetzung 
 
Die Umsetzung einer allfälligen Namensänderung ist Sache des Vorstandes. Es ist das folgende 
Vorgehen vorgesehen: 
 
1. Statutenrevision: GV 12.1.2008 
2. Neues Logo: Auswahlverfahren während des Jahres 2008 
3. Neues Dress: Auswahlverfahren während des Jahres 2008 
4. Produktion Dress 
5. Mutation SOLV 
6. Anpassungen Homepage 
7. Inkrafttreten: 1.1.2009 
8. Medienartikel: Lokalpresse, Fachschrift usw. 


